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 Tipps & TermineBekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG für das Jahr 2019

1.   Kindertageseinrichtungen

1.1.  Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro

erforderliche
Personalkosten 943,51 393,13 212,29
erforderliche
Sachkosten 344,41 143,50 77,49
erforderliche Personal-
und Sachkosten 1287,92 536,63 289,78

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z. B.
6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

1.2.  Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Hort 6 h
in Euro vor SVJ* im SVJ* in Euro

Landeszuschuss 224,35 149,56

Elternbeitrag (ungekürzt) 180,00 85,00 85,00 50,00

der Stadt / Gemeinde Schwarzenberg

Kindergarten 9 h

224,35

Gemeinde
(inkl. Eigenanteil freier
Träger)
* SVJ-Schulvorbereitungjahr

1.3.  Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

Abschreibungen
Zinsen
Miete
Gesamt

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in Euro in Euro in Euro

Gesamtaufwendungen
je Platz und Monat 16,51                     6,88                       3,72                          

2.   Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG

2.1 . laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h
in Euro

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand

883,57 227,28 227,28 90,22

Aufwendungen
in Euro

4.675,77                                                  
-                                                            

1.649,32                                                  
6.325,09                                                  

(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) 120,00
Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII)
einschließlich seit 01.06.2019 Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten 510,33
durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur
Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) und Alterssicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und Pflegever-
sicherung ( § 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 34,72

freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege
(z. B. für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fach-
beratung durch freie Träger) 0,00

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. - sofern relevant - der Kosten Kindertages- 
pflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h
in Euro

Landeszuschuss 244,76

Elternbeitrag (ungekürzt) 180,00

Gemeinde 240,29

= laufende Geldleistung 665,05

 = Kosten für die Kindertagespflege insgesamt 665,05

Die Stadt Schwarzenberg veräu-
ßert das ortsüblich erschlossene 
Grundstück Krummer Weg 2 in 
Schwarzenberg; Flurstück 656/1 
der Gemarkung Schwarzenberg 
mit einer Größe von ca. 1.230 m². 
Das Grundstück ist mit einer Villa 
bebaut, welche unter Denkmal-
schutz steht (Datierung um 1905).

Der Bieter hat mit der Angebots-
abgabe eine Nutzungskonzeption 
einzureichen. Das Objekt soll vor-
rangig für Wohnzwecke genutzt 
werden. Gewerbliche Nutzungen 
die nach BauNVO in einem rei-
nem Wohngebiet entsprechen, 
sind nicht ausgeschlossen.

Mindestgebot: 200.000,00 € 

Der Verkauf erfolgt an den Käufer 
mit dem Höchstgebot. Im Kauf-
vertrag wird eine Mehrerlösklau-
sel für den Zeitraum von 5 Jahren 
und eine Investitionsverpflich-
tung von 10% des Kaufpreises in-
nerhalb von 3 Jahren vereinbart.

Gebote und Nutzungskonzeption 
sind bis zum 13.11.2020, 11.30 
Uhr im gekennzeichneten, ver-
schlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift:
„Ausschreibung Krummer Weg 2“
bei der Stadtverwaltung 
Schwarzenberg, Hauptamt
Straße der Einheit 20

08340 Schwarzenberg 
einzureichen.

Besichtigung für Interessenten 
sind möglich. Bitte vereinbaren 
Sie einen individuellen Termin. 
Weitere Auskünfte erteilt Haupt-
amtsleiterin Frau Mack unter der 
Ruf-Nr. 03774 266-100.

Grundstücksausschreibung der Großen Kreisstadt 
Schwarzenberg - Verlängerung Ausschreibung

Die 16. Sitzung des Technischen Ausschusses findet am Montag, dem 
09.11.2020 um 17:00 Uhr im Rathaus, Ratssaal 1. OG, Straße der Einheit 

20 in 08340 Schwarzenberg statt.

Die Tagesordnung finden Sie auf www.schwarzenberg.de (rechts – grauer Block „Ortsübliche Bekannt-
gaben der Großen Kreisstadt Schwarzenberg“). Bitte beachten Sie, dass wir auf Grund der aktuellen 
Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und den damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregelun-
gen nur eingeschränkt Besucherplätze zur Sitzung zur Verfügung stellen können.

Verkehrseinschränkungen in Schwarzenberg
Die Bauarbeiten auf der Alten 
Bahnhofstraße im Schwarzen-
berger Ortsteil Grünstädtel wer-
den noch bis zum 13. Novem-
ber 2020 dauern. Damit bleibt 
der Straßenabschnitt zwischen 
der Einmündung B 101 und 
dem Landgasthof für den Fahr-
zeugverkehr voll gesperrt. 
Die Vollsperrung auf der Lu-
therstraße im Stadtteil Neuwelt 

verlängert sich ebenfalls bis 
zum 13. November 2020. Der 
Schülerbusverkehr wurde um-
organisiert, die Grundschüler 
steigen jetzt an der Haltestelle 
Neuwelt, Straße der Einheit, ein 
und aus.
Seit dem 2. November 2020 
laufen Bauarbeiten zur weiteren 
Verlegung von Telekommunika-
tionsleitungen im Auftrag der 

Telekom in der Ortschaft Pöhla. 
Hier macht sich eine Vollsper-
rung für den Fahrzeugverkehr 
im Bereich des Schulplatzes 
erforderlich. Auf der Kleinpöh-
laer Straße steht deshalb eine 
Lichtsignalanlage, die den Ver-
kehrsfluss in beide Richtungen 
ermöglicht. Die Sperrung ist 
voraussichtlich bis 13. Novem-
ber 2020 erforderlich.

Weihnachtszeit in Schwarzenberg
Die weihnachtlichen Veranstal-
tungen bis Ende November und 
der traditionelle Schwarzenber-
ger Weihnachtsmarkt müssen 
dieses Jahr leider ausfallen. 
Diese Entscheidung veröffent-
lichte die Stadt nach Abwägung 
aller Umstände, die im Zusam-
menhang mit der Corona Pan-
demie stehen, in der vergange-
nen Woche. 

Die Einhaltung der geforderten 
Vorgaben bezüglich Abstands-
regelungen, Hygieneauflagen 
und Zugangskontrollen über 
die gesamte Öffnungszeit des 
Weihnachtsmarktes konnten 
nicht garantiert und gewährleis-
tet werden. Der kleinste Verstoß 

hätte zur sofortigen Schließung 
des Weihnachtsmarktes geführt. 

Unser neuer Oberbürgermeister 
Ruben Gehart betont, mit sei-
nem Amtsantritt in dieser Wo-
che seine ganze Kraft dafür ein-
zusetzen, dass in der gesamten 
Adventszeit ein Einkaufsbum-
mel in der Altstadt mit weih-
nachtlichem Flair möglich ist. 

Die Altstadt wird über die Weih-
nachtszeit geschmückt sein und 
somit auch dieses Jahr im weih-
nachtlichen Glanz erstrahlen. 
Neben dem Weihnachtsbaum, 
den Lichterketten, der festlich 
beleuchteten Großpyramide 
und den Märchenhäusern am 

Brunnen wird es auch eine ent-
sprechende Beschallung mit 
weihnachtlichen Weisen geben. 

Auf dem großen Weihnachts-
berg können die rund 40 lebens-
großen Schnitzfiguren bestaunt 
werden, welche vom Schnitzver-
ein Schwarzenberg e.V. liebevoll 
gepflegt werden.

Die bereits beschlossenen ver-
kaufsoffenen Sonntage am 2. 
und 3. Advent bleiben erhalten. 

Wenn es uns gelingt, die Infek-
tionszahlen zu verringern, wird 
versucht, ein zusätzliches Ange-
bot an Speisen und Getränken 
zu ermöglichen.

 Tipps & Termine

Schwarzenberger Stadtführungsprogramm pausiert  
im November 2020

Entsprechend der aktuell gel-
tenden Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnung können im 
Monat November 2020 keine 
Stadtführungen angeboten wer-
den. Damit muss auch das regel-
mäßige Stadtführungsprogramm 
in Schwarzenberg pausieren, 
welches normalerweise ganz-
jährig jeden Samstagvormittag 

zum Rundgang durch die histo-
rische Altstadt einlädt. Auch die 
„Schwarzenberger Türmer-Tour“ 
jeden letzten Mittwoch eines Mo-
nats findet im November nicht 
statt. Gleiches trifft für alle indivi-
duell buchbaren Angebote zu.
Für Fragen stehen die Mitarbeiter 
der Schwarzenberg-Information 
gern telefonisch, per Mail oder 

persönlich zur Verfügung. Die 
Einrichtung am Oberen Tor 5 in 
Schwarzenbergs Altstadt hat wei-
terhin Montag bis Freitag von 10 
bis 18 Uhr sowie samstags 10 bis 
13 Uhr geöffnet und ist telefonisch 
unter 03774 22540 erreichbar.
touristinformation@schwarzen-
berg.de
www.schwarzenberg.de 
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